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vergibt und uns miıt sıch selbst begnadigt, daß darin alles umfaßt bleibt, W as sofist
Leben ausmacht, dafß diese Selbstzusage (jottes in Jesus Christus 1n der

Dımension unserer Geschichte und menschlichen Gemeininschaft (und nıcht Nnur in
der Tiefe unNnseres labyrinthischen Gewi1ssens) da 1ST, dafß WIr den 'Tod dieses hri-
STUS als Heil feiern un 1n dieser Fejer uUunNnseren Tod als Eınbergung uNnseres 4SeINS
ın die Niähe Gottes annehmen, ıh 1m Leben rea]l erleiden, da{fß WIr uns

als Kirche, als Gemeinschaf der mI1t dem Leben tertig Werdenden erfahren,
das 1St auch heute och das alte, das NCUC, das immer selbe Christentum, das auch
der heutigen Situation UuUuNserecs 4SeE1INS entspricht. Das dürfen WIr n1e übersehen,
wenn WIr beunruhigt iragen, W1€e der Christ 1in seiner heutigen Umwelrt aussehen
mUsse, W A4s heute tun habe Vieles dieser Frage mMu NCU gefragt un Neu

beantwortet werden un: vieles INAag often bleiben. ber der innerste un: letzte
Sınn der rage und Antwort 1St doch immer gegeben, WECNnN auch nıcht bestritten
wırd, dafß auch immer in einer Interdependenz ZUr Fragwürdigkeıit der DC-
schichtlichen Sıtuation steht, die 1mM Unterschied anderen gerade die UNsecerIec heute
iSt. Denn auch in dieser Umwelt 1St die letzte rage die, ob WIr inmıtten der Aufgabe
un der Qual des Lebens uUunS$s VO Letzten un Außersten, VO Ursprünglichsten
un Zukünftigsten schlechthin anrufen lassen, ıhm uns gylaubend, hoftend un:
1ebend stellen 1n der Tat des Glaubens daran, dafß dieses Erste un Letzte sıch
u1l5 ausgelegt un bezeugt hat als die Liebe in Jesus Christus, dem Gekreuzigten
un Auferstandenen.

Sozialethische Fragen Zum Bodeneigentum
Oswald VO  ®} Nell-Breuning S}

Bodenrécht, namentlich WEeNN WI1r CS weılt fassen, dafß 6S die Rechts-
regeln umfaßt, die mMIt dem Boden un seiner Nutzung un haben, 1St. für den
ländlichen und landwirtschaftlichen Raum ein wesentlıches Stück der Agrarverfas-
SUN$S, 1St aber für den städtischen un industriellen Raum aum wenıger bedeut-
Sa Nıcht von ungefähr sprechen WI1r VO  e} einer agrarischen Bodenreform un
eiıner „gemeindlichen“ Bodenreform: in beiden Fällen meınen WIr keine Reftform
des Bodens, sondern eıne Retorm der Rechtsordnung, der unNnse Boden stehrt.
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recht Grund un: Boden denke das Bodeneigentu: Urtyp
des Eıgentums überhaupt anzusehen. Dem ı1ST aber och nıcht lange Nomaden-
völker kennen eın Bodeneigentum; allenfalls kennen S1C Eıgentum
Brunnen, den jemand für sıch un: Herden gegraben hat (Jo 12) oder

Grabstätte deren käuflicher Erwerb uns Buche (senes1s anschaulich
beschrieben wırd (1 Mos Z S uch auf den Frühstuten des Ackerbaus MIEt

SCIHEGT Umteilung der Fluranteile haben WI1L ZW ar gew1fß zeinen Agrarkommunis-
INUS, aber doch 6161 Ansätze ZUuU Entwicklung, deren Ende das heutige
E1gentum Boden steht.

Eıgentum Grundstücken, WI1C WIL S heute verstehen, haben WIT ZuHUEFStE

städtischen Raum. Während römisch-rechtlich WI1e auch heute ach bür-
gerlichen Recht (BGB 94) die Bodenfläche und das, Was test MmMIiIt ıhr verbunden
auf ıhr steht, insbesondere der be1 den Roöomern regelmäßig steinerne und daher
ohne Zerstörung icht VO Boden trennende Bau, ach dem Axıom y  CI-
fic1es solo cedit“ Rechtsgegenstand bilden, Wr deutsch-rechtlich
(Verbreitungsgebiet des überwiegenden Holzbaus!) Ur der Boden selbst Immo-

biılıargut, dagegen „Fahrnıis:; W as die Fackel verzehrt“ Y  > Boden un:! BauXi
Z W E1 verschiedene Rechtsgegenstände, denen unterschiedliche Rechte bestehen
konnten. Wenn CS hiefß „Stadtluft macht freı  C besagte das nıcht ÜT, dafß der
Städter dıe Leibeigenschaft der Hörigkeit oder W1e S heißen mochte der
Iändlichen Bevölkerung nıcht Ikannte eSs hiefß auch daß der städtische Boden frei
WAadr VO  w} den lehensrechtlichen Bindungen, denen der ändliche Boden unterlag;
eben darum konnte privatrechtliches „E1igentum individuellen ıgen-
LUuMers SC11. Außerhalb der tadtmauern gyalt jedoch „nulle sanmns Se1igneur

jeder Boden hatte SEINCIL Herrn aber dieser „Herr (Seigneur) Wr icht T1Val-
rechtlicher Kıgentumer des Bodens, sondern bte hoheitsrechtliche Befugnisse daran
AaUs, Befugnisse, MI denen wiederum VO  $ anderen, höheren Herrn beliehen
WAal; erst der oberste dieser Herren, der König, WAar nıcht mehr Lehensnehmer, sSOnN-

ern NUur noch Lehensherr; ıhm alleiın gehörte der Boden, War dessen „Eigentümer”
ber offenbar E1igentümer ı Sanz anderen Sınn, als WITr heute„Eigentum”
nach 903 BGB verstehen. Dıie Befugnıis, „MITt der Sache ach Belieben D vel-

fahren un andere VO  w} jeder Einwirkung darauf auszuschließen“, besaß der Könıig
keineswegs. arl Marx hat das cschr anschaulich ausgedrückt: Königin Elisabeth
Wr „Eigentümerin“ des englischen Bodens: nichtsdestoweniger WAar S1C

keineswegs befugt, die Engländer V  —$ der Insel hınunter n  11NSs Meer
werten. ber ebensoweni1g WAar S1C befugt, den Kronvasallen willkürlich iıhre

Lehen entziehen, WI1C auch die Lehensherren nıederer Stute keineswegs befugt
Warcen, iıhren Lehensnehmern bıs hınab den etzten Hıntersassen den Boden,
aut dem «SIC saßen, entziehen. Umgekehrt konnten aber auch diese den Boden,
auf dem S1C saßen,; nıcht ohne aufgeben, WI1C WITLr nach 9028 BGB durch
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ann.
Eıgentum amı ländlichen Boden ı heutigenSinndes Wortes kennen WI1TLr der

Hauptsache GESE sSe1it der Französischen Revolution. Vieles, W as unNnseren Jand-
läufigen Kompendien als Naturrecht dargeboten wiırd oder doch als solches
scheint, 1ST Wirklichkeit nıcht Alter als 1789 Aus diesem Grund konnte ıch
seiINEeErZEIT Kontroverse mMI1 Bredt diesen modernen Eıgentums-
begriff als „Jakobinischen“ Eigentumsbegriff bezeichnen: natürlich 1ST das ber-
SP1ItZTE aber manchmal mu INa  e überspitzt 9 den Wiıderspruch
herauszufordern, der ann die gehörige Aufmerksamkeit auf lenkt, das
anderntalls ıcht genügend beachtet würde: diesem Sınn glaube ich, dieser
Bezeichnung als „Jakobinisches Eıgentum“ auchheute noch festhalten dürten.

Die feudalrechtliche Bodenordnung paßt ı uUuNseTE heutige Zeit un Welt nicht
mehr hıneıin ıhr annn der Boden auch der ändliche un landwirtschaftlich

nıcht anders als Gegenstand der Privatrechtsordnung und des Prıvat-
rechtsverkehrs SGA11: Darüber sind ohl alle° Die rage geht nıcht das Ob,
sondern allein das Wııe

Ist eine Privatrechtsordnung un Privatrechtsautonomie, WI1IEC die Zeit des über-
schiumenden Individualismusun Liberalismus S1C uns gebracht hat überhaupt
soz1ialethisch für uns annehmbar? Auf diese SaNzZ allgemeine und srundsätzliche
Frage ıLST j1er nıcht einzugehen; 1er handelt N sıch die jel begrenzte
Frage CLZNEL siıch die Privatrechtsordnung, CIENECN sıch insbesondere die PI1VaL-
rechtlichen Rechtsfiguren des Eigentums, der Vertragsfreiheit un andere mehr,
Wie S1E für städtische und gewerbliche Verhältnisse, ausgesprochener-
maßen $ür die Bedürfnisse des Warenhandels un Geldverkehrs ausgestaltet WOT-

den sınd auch für den Boden, iınsbesondere für den landwirtschaftlich geNUTtLZLEN
oder nutzenden Boden? KOnnen, dürfen WIr ıh: ZUu Gegenstand freien Rechts-
verkehrs einschließlich des entgeltlichen Tauschverkehrs, können, dürfen WITFr ihn,
61Nutzung und Erzeugn1sse ZUuU Gegenstand der Preisbildung Ühnlich
derjenigen beweglicher und beliebig vermehrbarer Waren gewerblicher Erzeugung
machen?

„ °r

Die Frage 1St alles andere als NCU, bereits Rodbertus hat dıe These vertreten,
da der Produktionsfaktor Boden sSC1INEN Ertrag der Gestalt der Grundrente
abwerfe, könne seıin Gegenwert, also se1inNn Preıis, auch 1Ur Kente, nıcht ı

Kapıtalbetrag bestehen, W 16 auch NUuUr MI1T Rente, icht aber, WI1IC es

bei der Hypothek un bei der Grundschuld geschieht MItT Kapitalbetrag
belastet werden dürte. Wır 155en heute, daß diese These Kern VO  } Wahr-
heitsgehalt sıch schliefßt: aber, WI1C S1E lıegt, 51St Ss1e sich nıcht halten. In
geldrechenhaften, kommerzialisierten Gesellschaft un: Wirtschaft können WI1Ir

ıcht Sektor den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten entziıehen, können iıh

491

44



S

H#

Aber WIr können dürch—weder ausklammern noch unter Denkmalschutz stellen
AaUus un: mussen seiner Eıgenart gerecht werden oder jedenftalls uns bemühen, ıhr
gerecht werden. Hıer stellen sich uns Fragen nıcht NUr rechts-technischer oder
Skonomisch-technischer Art, sondern auch echte soz1alethische Fragen.

Der Boden 1st iıcht schlechthin eıne Ware WwW1€ andere, auch ıcht schlechterdings
LLUT eın Produktionstaktor anderen. Ihn deswegen ideologisieren oder

mythologisieren 1St gyrober Unfug; ebenso aber 1St 65 eın Unfug, ıh kurzer-
hand 1n Juristische Begriftsschachteln stecken wollen, die ursprünglich SAr nıcht
für ıhn, sondern tür andere Dıinge gefertigt worden sind. Yıewelt der
Ertordernisse des rechtsgeschäftlichen Verkehrs wiıillen es unerläfßlich 1St, auch den
Boden un die aut ıh sich beziehenden Rechtsgeschäfte den allgemeın gebräuch-
lıchen Rechtsregeln un Rechtsfiguren unter WCI: fen un w1ıeweılt ıhnen eiıne
Sonderstellung 7zuerkannt un el1ne Sonderbehandlung zugestanden werden kann,
aßt sıch allgemeingültig nıcht aAgCNH; selbst I9 Einzelfall MIt se1iner konkreten
Verumständung wiıird das oft ‚BRERE schwer un me1lst ‚:aREHe mutma{fßlıch entscheiden
Se1n. Eines 1St sıcher: die iındividualistische Rechtsfigur des 903 BGB für
den Boden nıicht, aber diese 1St Ja überhaupt schon Jlängst mındestens 1m Jurist1-
schen Denken, noch ıcht immer 1n der Praxıs! antıquiert un obsolet gC-
worden. Schon die Artikel 153 un für den Boden och besonders 155 der We1-

Reichsverfassung haben diesen Eigentumsbegrift gewandelt, und bei diesem
Wandel 1St CS des Rückschritts, den Art 14 BG  C 1in mehrfacher Hinsicht
bedeutet, grundsätzlich geblieben; Ja durch das Bekenntnis der Artikel und
78 BGiG ZUIN soz1alen Rechtsstaat 1St dieser Wandel bısher allerdings leider mehr
1mMm Grundsatz als in der Praxıs noch bekräftigt worden.

In der heutigen Gesellschaft und Wirtschaft o1bt CS eınen Bodenmarkt. Wıe WI1r
VO einem Kapitalmarkt sprechen, sprechen WIr auch VO  $ einem Bodenmarkt;
un W CI1I111 WIr uns schon den Ausdruck Arbeitsmarkt erlauben, obwohl die
menschliche Arbeit bestimmt keine Handelsware 1St, annn ISt s gew.1(ß5 nıcht
stöfßig, auch VO  3 einem Bodenmarkt oder e1ınem Grundstücksmarkt sprechen.
Niıchtsdestoweniger werden WIr auch eiım Bodenmarkt csehr auf das achten
haben, worın sıch VON regulären Märkten, wenn 88303  e} s$1e HEHNEGI darf, el-

scheidet.
Eın wesentliches Unterscheidungsmerkmal wırd darın gesehen, da der Boden

unvermehrbar iSt: dadurch sej]en diejenigen Marktgesetze, dıe das Angebot als
vermehrbar VvOorausSsSetzZen, auf dem Bodenmarkt außer Spiel DESCTZL: Der Boden
se1 SOZUSAaSCH nıicht gewillkürtes, sondern natürliches Monopolgut. [)as stiımmt NnUuU  a

allerdings 1n mehrfacher Hınsıcht nıcht. Rıchtig 1St, da{fß WI1r die Oberfläche unseres

Planeten nıcht vergrößern und wen1gstens b1s auf weıteres andere Planeten
nıcht besiedeln können. Die nutzbare Oberfläche der Erde können WIr vergrößern,
allerdings 1888858 1ın begrenztem Ma{iß un me1st NUr Kaben Aufwendungen; dıe
Holländer geben uns$s ein impon1erendes Beispiel dafür. Solch 7zusätzlich WON-
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ch ichtnene Nufzflächen haben also einen Gestehungspreis, den der Boden an S1ı
Hat; wenn E auch unter UuUNsern Verhältnissen LL och weniıge Böden geben mag,
auf die och keine verbessernde Arbeit verwendet 1St oder in denen och kein
Investitionsaufwand steckt. Nichtsdestoweniger erzielt jeder Boden, auch der-
jenıge, der keine Gestehungskosten erfordert hat un für den daher ein Kosten-
preıs 1n Frage kommt, einen Preıs, der also NUur Knappheitspreis se1in annn Soll
der Boden nıcht TCeS cCommerc1um se1N, W Aas 1n einer Verkehrswirtschaft W 1E€
der unsrigen aum vorstellbar 1St, 2n soll, Ja annn mu als knappes GCut
einen Knappheitspreis haben, allerdings nıcht eınen beliebig manıpulierten Knapp-
heıitspreıis, sondern denjenigen Preıs, der seliner wirklichen Knappheit entspricht.
In dem Ma(fds, W1e CS uns gelänge, das verwirklichen, würde tendenziell!
jeder Boden ZW ar nicht unbedingt dem besten Wırt, ohl aber derjenigen Ver-
wendung zugeführt, be]1 der er den größten gesellschaftlichen Nutzen erbringt.

Wer Zwangsverwaltungswirtschaft wıll, muß Kostenpreise wollen, oder viel-
leicht richtiger: wer den Kostenpreıis ZUum Prinzıp erhebt, der entscheidet sıch da-
mıt bewußt oder ohl meılstens unbewußrt iın der Konsequenz für die Zentral-
verwaltungswirtschaft. Umgekehrt, WL Verkehrswirtschaft oder Marktwirtschaft
111 gleichviel ob m1t oder ohne Beiwort - sOZ1al* der bejaht damıt den Knapp-
heitspreıls. Und WECNN der Boden gleichviel ob der städtische und gewerblich

oder der ländliche un landwirtschaftlich ıcht AaUuUs der Markt-
wirtschaft ausgeklammert werden soll, annn MUu sich der Bodenpreis ach dem
Gesetz der Knappheıt bilden; dieser Konsequenz hılft weder Ideologie noch
Wunschdenken och Lyrık votrbel.

Um dringender mussen WIr uns mMI1t der rage auseinandersetzen, ob der
soeben gebrauchte Begrift der wirklichen (wiır können dafür auch SADCNH: der natur-
lıchen oder der echten) Knappheıt überhaupt un speziell 1n bezug auf den Boden
vollziehbar 1st: Fällt die Antwort grundsätzlıch bejahend AauUs, annn bleibt weliter

Iragen, ob dieser Begriff auch praktisch vollziehbar („operational“) 1St: Dazu
ware sehr 1e] ° Um die Grundlage legen, auf der diese rage sinnvoll
gestellt werden ann und daher auch eine sinnhafte Antwort zuläßt, braucht 65

eine ausgebaute Wırtschaftsphilosophie. ber auch ohne hohe Philosophie lassen
sıch einige handfeste Aussagen machen, die sıch den gesunden Menschenver-
stand, zugleich aber auch Gewı1issen wenden.

In unsér Land siınd die Millionen en atvacerebenen un Flüchtlinge einge-
strömt:;: e Kopf steht heute erheblich weniıger Bodenfläche 1n der Bundesrepublik
ZUur Verfügung als vorher 1m gleichen Gebiet oder Eerst recht 1m trüheren Reichs-
gebiet. Der Einstrom der Vertriebenen un Flüchtlinge War 1U  D vewiißß ein
„natürlicher“ Vorgang, eın Naturereıign1s; nıchtsdestoweniger 1St das Ergebnis
eine wırkliche Verknappung des Bodens, 7zunächst einmal bezogen autf die Zahl
der Gebietseingesessenen, die Einwohnerzahl. Von daher mMUu also marktmäfßıg
gesehen eine Verteuerung des Bodens eingetreten se1n. Die Heimatvertriebenen
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orben un WIr ha höhere e1se erlöst, alswenn VT ch uns

allein WAaten Auf gut Deutsch heißt das: ı diesem Ausmaß haben WILr auf SAanz
marktgerechte Weıse uns aut Kosten der zugewanderten Mitbürger bereichert: WIFL

haben uns autf diese Weise eıl des Lastenausgleichs, den WITLr für S1E aufge-
bracht habender och aufbringen wollten, wieder zurückgeholt. Hier
kompensatorische Maßnahmen geboten SCWESCH;, Z mindesten durfte dieser 1
te}  ganz besonderem rad „unverdiente Wertzuwachs“ WEeNN sıch schon nıcht VeEeI-

meıiden jeß auf keinen Fall den dadurch Bereicherten verbleiben. Auf CIM 1es-

X bezüglichen 1NnWEeISs wußte der seiINerZEITt amtierende Bundesmuinister NUr Cr-

wıdern, diese Aussage SC1 188088 doch ohl nıcht BeEMEINL. Ganz ı Gegenteil:
51C 1ST 89088 geme1LNtT, da{ß iıch S1C jer ausdrückfié‘f1 wıederhole.

0R Fragen WITr uns aber welifer: WECNN durch den Zustrom der Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge die Zahl der Arbeitskräfte ansehnlich vermehrt wurde, WeNnNn die
arbeitsfähige Bevölkerung (dıe Zahl der Erwerbspersonen) weiterhin wächst, W ECNN

unseTre Kapıtalausstattung reißend ZUN1IMMUT, 1LL1USSCIL WIL dann ıcht mit

ständıg fortschreitender Verknappung des Produktionsfaktors Boden Ver-
hältniıs den beiden anderen Produktionsfaktoren Kapıtal und Arbeit rechnen
un folgerecht INITE ständig Anstieg der Bodenpreıise ı Stadt un Land?
Und $alls 1es zutrıifit können un dürfen WIT dem tatenlos 7zusehen?

Hätten WI1TL die optimale Kombinatıon der Produktionsfaktoren, annn würde
die Zunahme ZwW eıier VOo  a iıhnen den dritten, sıch nıcht vermehrenden Produktions-
taktor verknappen.und damıt seinen Knappheıitspreıs ı die Höhe treiben. Dıiese
optimale Produktionsfaktorenkombinatıiıon haben WIrLr heute bestimmt ıcht Dıie
Landwirtschaft hatte, WI1e der rasanie Anstıeg gerade ihrer Arbeitsproduktiviıtät
beweist erheblichen UÜberbesatz Arbeitskräften: nach Ansicht maßgeb-
lıcher Fachleute besteht auch derzeit och e1in solcher Überbesatz, der den kom-
menden Jahren abzubauen seıin wiırd Wıe aber dem sel: die optimale Pro-
duktionsfaktorenkombination 1ST iıcht unveränderlich; S1Ee wırd maßgeblich be-
StEIMMET durch den sogenannten „technischen Horizont“. Nun führt aber der
technische Fortschritt BAanz oftenbar einemm höheren Anteıl des Produk-
tionstaktors „Kapıtal“, 7zunächst gegenüber dem Produktionsfaktor „Arbeıit“;
Zuerst geht das Bemühen 1 auf Substitution VO Arbeit durchKapital;
INnan wırd aber annehmen dürfen, dafß der industrietechnische und agrartechnische
Fortschritt auch Substitution VO  e Boden durch Kapital und namentlich

der Landwirtschaft auch durch Arbeıt (Veredelungsproduktion!) führen wird.
Im Verhältnis en beiden anderen Produktionstiaktoren dürfte der Boden
daher aum merklich verknappt werden; ernstie Sorge bereitet uns dagegen der
Boden als Standort Wohnsiedlungen; die wachsende Zahl nıcht der Er-

werbspersonen, sondern der FEinwohner verknappt den Boden Verlangen WITC

überdies für uUuNsSeTrTEeE Menschen und für die be1ider ständig fortschreitenden Ent-
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SCNH, namentlich stärker aufgelockerten Wohnsiedlungsraum, annn wird der dafür
AB Verfügung stehende Boden fühlbar knapp.

Allzu billıg ı1STt die dafür j wieder angebotene Patentlösung: der Bauboden
SsCc1 auf Kosten des andwirtschaflich geNUtLzZtLEN Bodens ber jedes erdenkliche Be-
dürfnis hinaus, also praktisch unbegrenzt vermehrbar: also schließe INn  w} u  —

genügend Bauland auf un die städtische (gemeindliche) Bodenirage SC1 gelöst.
Leider 1S$t baureif aufgeschlossener Boden keine abe der Natur, die als solche

bloßen Knappheıitspreis hätte, sondern erftfordert sehr hohe Aufwendungen
MMITL der Folge, daß C1Mn Kostenpreis den Knappheıitspreıis hineinwächst un ber
ıh hinauswächst Auft die der Diskussion die Baubodenpreise wieder-
kehrende Vermengung vVvon Rohlandpreis (Knappheıitspreis) un Preıs aufgeschlos-

Baubodens (Kostenpreıis!) soll 1er nıcht CINSCSANZECN werden. Wohl aber 1ST

einzugehen aut die merkwürdigen Erscheinungen, die be1 der Preisbildung des
Bodens beobachten sind, der A4aUus der Hand des landwirtschaftlichen Urbesitzers

die Hand des Bauwilligen oder Aufschließungswilligen (z Wohnungsbau-
unternehmen) hinüberwechselt.

Die e  9 höchst befremdliche Erscheinung iISts da{fß landwirtschaftlich gENUTZLE
Flächen on Landwirt Landwirt wesentlich nıedrigerem Preıis die Hand
wechseln als VO Landwirt Erwerber, der die bisher andwirtschaftlich:

Fläche anderer Verwendung zuführen, S1CE IMI Wohnungen bebauen
111 Mıt Antworten WIC dieser, die städtische Grundrente Stadtrente SC1 eben
höher als die andwirtschaftliche Grundrente, 1STt nıchts Desagt Zu Zeıt, da
Wohnungen ohne ASSıve öftentliche Subvention überhaupt nıcht gebaut werden
können die Wohnungswirtschaft hne öftentliche Subventionen schlechterdings
CIHE Verlustwirtschaft WAarc, die Grundrente Grundstücks dadurch, da{fß
mMan ON mMi1t Wohnungen bebaut, negatıv wird, 1St für ökonomisch-rationales Den-
ken schwer einzusehen, daß die Aussıcht auf Bebauung IMI Wohnungen (soge-
Nannter bauhöffiger“ Boden) den Bodenpreissteı1gen Aßt Daiß der Wohnungsbau
den Boden VO landwirtschaftlichen Urbesitzer nıcht gETINSCICH Preıs
bekommen kann, als dieser VO  5 jedem anderen Landwirt als Verkauferlös erzielen
könnte, leuchtet hne C1N; aber arum der Mehrpreis? Soll blofße (585
wohnheit den Erklärungsgrund abgeben? ber annn müßten WITLr doch wieder
iragen: woher enn diese Gewohnheit?

Die Landwirtschaft hat CI ÄAntwort bereit: VO  } der landwirtschaftlich SCNULZ-
ten Fläche für andere 7 wecke abzugeben SC1 für die Landwirtschaft ein

Opfer dieses Opfer werde durch den für den Boden gezahlten höheren Preıs
entgolten. An dieser Antwort 1St merkwürdig, daß die Landwirtschaft 61n Opter
bringt der Entgelt dafür 1aber ıcht der Landwirtschaf* zufließt sondern dem
einzelnen Landwirt der sich 1n keiner Weıise bemüßiet fühlt, den Mehrerlös
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die Gemeinschaft seiner Berufsgenossen abiuführen ; er behält ıh guten Caviss
SCHS, un der Staat bekräftigt ıhm dieses gute Gewı1issen noch dadurch, daß ZWAar

die durch Einsatz on Kapıtal und Arbeıt erzielten Gewıinne besteuert, gerade
diesen völlig unverdienten Gewıinn aber unbesteuert äßt.

Wenn der Landwirt seiınen hohen Veräußerungserlös oder 1m Fall der Ente1g-
NUung die hohe Entschädigung wieder 1n landwirtschaftlichem Besıtz anlegt, ehrt
ıh diese Ireue seınem Berut Weniger erfreulıch 1St, da{ß Boden landwirt-
schaftlicher Nutzung einem den Ertragswert erheblich übersteigenden Preıs
erwırbt: enn das tragt arı be1,; die landwirtschaftlichen Bodenpreise auch 1m
Verkehr VO  $ Landwirten untereinander ın die Höhe treiben, W as etzten Endes
wieder 2Zu führt, da{ß die Landwirtschaft als notleidend erscheint, weil S1€e keine
ANSEIMMNESSCHNC Rendite des Bodenkapitals era Aärtechaften kanne. Dıie Selbstverständ-
lichkeit aber, mL1t der allgemein hingenommen wiırd, da{ß der Landwirt tür den
Boden, den nıcht-landwirtschaftlichen Zwecken hergibt oder (1m Ente1g-
nungstall) hergeben muÄß, „eıne der Nutzung entsprechend hohe Entschädıi-
gungszahlung“ erhält, widerspricht aller ökonomischen Logik; 1im Falle des Woh-
nungsbaus 1St dieser Widerspruch geradezu grotesk!

Noch grotesker 1STt allerdings, dafß der Gesetzgeber diesen widersinnıgen Z
stand ofhiziell legalisıert. Das landwirtschaftliche Grundstücksverkehrsgesetz VO

78 1961 macht den Handwechsel landwirtschaftlicher Grundstücke genehm!t-
gungspflichtig un: äßt die Genehmigung (unter anderem) veErsagc«ch, WenNnnNn „der
Gegenwert 1in einem groben Mißverhältnis ZU ert des Grundstücks steht ($ 9
Abs 1 Zı 3); schränkt 1eSs aber gleich wieder dahın e1in, da{ß die Genehmigung,
wenn - das Grundstück für andere als and- oder orstwirtschaftliche Z wecke VeI-

außert“ wiırd, AaUus diesem Grunde iıcht versagt werden darf S D Abs 4 Die
Praxıs versteht das als gesetzlıche Legalisierung des Bodenwuchers. Wıe eıne solche
Gesetzesbestimmung mMI1t der grundgesetzlichen Rechtstaatlichkeit un Soz1ialstaat-
ichkeit (GG Artikel un 28) vereinbaren sel, diese rage 1St, sSOWweIlt ersicht-
lıch, bislang das Bundesverfassungsgericht och nıcht herangetragen worden.

Eın besonders lehrreiches Beispiel dafür, W1e bedenklich CS iSt, Rechtsnormen,
die ursprünglıch für die kaufmännische un gewerbliche Welt.geschaften un für
S1ie sinnvoll sind, auch autf den Grund un Boden anzuwenden, bildet das Eın-

kommensteuergesetz mMI1t seinem durch das Steueränderungsgesetz 1964 NnNeCUu e1n-

gefügten DDas Steuerrecht 1St beherrscht VO  3 dem Grundsatz, NUr

realisierte Gewıinne der Steuer unterwerten:. Aus Gründen des Gläubiger-
schutzes darf der Kautmann Gewınne in seiner Bılanz erst ausweisen, W CN s1€e

„realısıert“ sind; folgerecht geduldet sıch auch der Staat MmM1t seınem Steueranspruch
ebenso lang. Das hat aber Umständen die unbeabsıichtigte Folge, da{fß die

Realisierung von Gewinnen, die wirtschaftlich richt1g, Ja geboten ware,
unterbleıbt, NUr Steuer SDAaTrCN. Um dem entgegenzuwirken, gestattet der

Gesgtzgeber dem Steuerpflichtigen bestimmten Voraussetzungen, „stille Re-
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Be steu orfen den, das als Ersatz beschafft rtschaftsgut
übertragen. Praktisch bedeutet das einen Aufschub der Besteuerung, der 1b
nutzbaren Wırtschaftsgütern (z Maschinen) auf die Zeıt ihrer Nutzbarkeit
begrenzt dagegen bei nıcht abnutzbaren Wirtschaftsgütern un daher eım rund
un: Boden CW12 1ST dem glatten Erlaß der Steuer gleichkommt. Kın indu
strielles Werk dem der Raum der Stadt CNS geworden 1ST verkauft den
Lauf der Jahre wertvoller gewordenen Boden, autf dem ON steht, un realı-

damıt die Wertsteigerung, die damıt steuerpflichtiger (GGewıinn wird. auft
6S aber Von dem Erlös außerhalb der Stadt C1HE zehnmal oroße Fläche, ann
CS die aufgedeckte stille Keserve steuerfreı aut das eCue Grundstück übertragen,
das danach dem Wert Buche steht, den das vielmal kleinere innerstädtische
Grundstück hatte, als CS VOT Jahrzehnten erworben wurde. Die Stidtebauer SCH-
111e  > diese Gesetzesvorschrift weil S1IC die Unternehmen veranlaßt AauUus der Enge der
Stadt hinauszugehen un Platz treıl machen WeTr siıch 1ber Gedanken macht
die Bodenpreisbildung den Außenbezirken, der mMUu SIC beklagen, weiıl 1€eSs
steuerliche Begünstigung iıcht 1LLUE die Nachfrage nach Boden (um den
steuerlichen Vorteil voll au  en, werden nıcht selten WEeITL yrößere Flächen
erworben, als auf absehbare eIt benötigt), sondern och mehr die Bereitwilligkeit
tördert, für den als Ersatz beschaftenden Boden Überpreis bewilligen,
weıl Man, ohne da N kostet, gleich Z W €e1 Vorteile auf einmal hat die
Befreiung VO  $ der innerstädtischen Enge un die vielfach größere Fläche. 65

der steuerlichen Gerechtigkeit dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteue-
IUuNg entspricht dem Unternehmen diesen Vorteil steuerfrei gewähren un
den Landwirten, denen das Unternehmen auf diese steuerliche Begünstigung hın

hohe Bodenpreise bietet, diesen Gewıinn gleichtalls steuertfre1 lassen, wäh-
rend jeder redliche Arbeitsverdienst versteuert werden mufß, 1ST CI rage für
sıch Hıer sollte 1Ur besonders eklatanten Beispiel SOZCIHL werden, wohin
CS tührt WEeNN Z40A: sıch vernünftiger Grundsatz hier: (jewıinne Erst nach Reali-
S1CeTrUNg besteuern bestimmten Voraussetzungen die Besteuerung
aufgedeckter stiller KReserven och welılter hinauszuschieben, schematisch auf den
Boden übertragen wırd Be1 Handelswaren 1ST CS sinnvoll erst die Veräußerung
(den Verkauf) als Gewinnrealisierung anzusehen: dagegen Wertsteigerungen des
Bodens Nur annn als realisiert anzusehen, WEeNnNn der FKıgentümer ih veräußert,
nıcht 1aber WeNn der Eıgentümer selbst den einem Wert gestiegenen (Z
CiIHNE guLe Geschäftslage hineingewachsenen) Boden der dadurch möglich geworde-
1en höheren Nutzung zuführt, C1nNn Bürohaus darauf errichtet oder e1inNn 24 Sa
werbliches Unternehmen darauf betreibt, das heißt die Eıgenart des Bodens un

Sonderstellung : uMSeTeETr Wırtschaft verkennen.
Wenigstens C1INeE grobe Unbilligkeitunserer heutigen Bodenrechtsordnung E1

noch erwähnt. Wıirddie rechtlich zulässıge Nutzung Grundstücks beschränkt,
Stiımmen 176 A497
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so B: wenn schon entfernt „bauhöffige“ Flächen der Bauleitplanung nicht
als Bauland, sondern als Erholungsflächen der dergleichen ausgewıesen werden,

oilt das als entschädigungspflichtiger Eingrift 1n das E1ıgentum; die Begünstigung
anderer Grundstücke, auf die durch solche Maßnahmen dıie Bebauung un daher
die Nachfrage nach Baugrundstücken zusammengedrängt wird, braucht VON den
Grundstückseigentümern nıcht vergutet werden. ])as bedeutet: die Aaus einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung für die einen Grundstücke un deren
Eıgentümer sıch ergebenden Nachteıile werden auf die Allgemeinheıit übernommen:
die Aaus der gleichen Entwicklung erwachsenden Vorteile dagegen werden nıcht
die Allgemeinheıit abgeführt, sondern verbleiben ach dem heute geltenden Recht
den VO diesem Glücksfall betroftenen Grundstückseigentümern ungeschmälert.
Das 1St schon 1m Verhältnis der verschıiedenen Grundstückseigentümer einander
nıcht 1n Ordnung; erSt recht aber 1St eıne solche Begünstigung eınes Teiles der
grundbesitzenden Minderheıt Lasten der eın Bodeneigentum besitzenden
Mehrheit der Bevölkerung sozialethisch ıcht vertretbar.

urch eın geeignetes Enteignungsrecht, meılınen manche, l1efßen siıch dieser und
andere, Wenn ıcht Sar alle Mängel, denen Bodenrecht krankt, beheben.
Daran 1STt 1e]1 richtig, als heutiges Enteignungsrecht un die einschlägige
Rechtsprechung HRSS höchsten Gerichte (Bundesverfassungsgericht, Bundesver-
waltungsgericht, Bundesgerichtshof) sehr unbefriedigend 1St. Der schon einmal er
Nannte Bredt Reichsjustizminıster) außerte einmal die cehr bemerkens-

Meınung, 11UT dıe Möglichkeit der Enteignung mache die Institution des
E1ıgentums überhaupt soz1a1 erträglich. Unser heutıiges Enteignungsrecht eistet das,
W as Bredt VO  z} ıhr W  1  9 1Ur höchst unvollkommen. ber die Mängel zut
machen, denen das Eigentumsrecht, jer das Bodenrecht, krankt, annn der Ent-

eignung iıcht aufgebürdet werden: diese Mängel, deren ein1ge vorstehend aNnSC-
deutet wurden, mussen durch bessere, sachgerechtere Gestaltung der Institution des

Eıgentums selbst oder der, w1e das Steuerrecht, für das Funktionieren dieser
Institution bedeutsamen Rechtsnormen behoben werden. Das richt1g gestaltete
Eigentumsrecht bedarf annn nıcht der Korrektur, ohl 1aber der Erganzung durch
eın iıhm zugeordnetes Enteignungsrecht. Kommt e$S Aazu nıcht, annn 1ST damıt
rechnen, dafß das E1ıgentum, allererster Stelle das E1ıgentum Grund und
Boden, auf die Dauer 1im Rechtsbewufstsein unseres Volkes abstirbt.
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